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Ziele ▪ Informationen betreffend die Bedeutung der Spartenanerkennung vermitteln.

▪ Klärung offener Fragen rund um die Spartenanerkennung.

Abgrenzung ▪ Kein Gefäss für inhaltliche Fragen / Interpretationen zu Anhängen des 

Tarifstrukturvertrags.

Informationen ▪ Fragen über die Chatfunktion einbringen.

▪ Präsentation wird im Anschluss auf Webseite publiziert. 

▪ Keine Aufzeichnung des Infolunches.

Modus Infolunch

Hinweis ▪ Fragen rund um Tarifstrukturvertrag und Ihre Anhänge direkt an die Gesellschafter.



Die Voraussetzungen einer Spartenanerkennung und die dafür notwendigen Anforderungen für die 

Abrechnungsberechtigung stützen sich auf das KVG Art. 43 Abs. 2 lit. d 

„Der Tarif ist eine Grundlage für die Berechnung der Vergütung; er kann namentlich:

….zur Sicherung der Qualität die Vergütung bestimmter Leistungen ausnahmsweise von Bedingungen abhängig 
machen, welche über die Voraussetzungen nach den Artikeln 36–40 hinausgehen, wie namentlich vom 
Vorliegen der notwendigen Infrastruktur und der notwendigen Aus-, Weiter- oder Fortbildung eines 
Leistungserbringers (Tarifausschluss).

Spartenanerkennung -
Rechtliche Begründung 
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TARDOC + Ambulante Pauschalen
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TARMED

Ambulante 

Pauschalen
TARDOC



Was bedeutet der Wegfall der OP-Sparten aus den Anerkennungssparten?

• Die OP-Sparten müssen im Rahmen des umfassenden ambulanten Tarifsystems NICHT MEHR 

ANERKANNT WERDEN

• Die OAAT kümmert sich nicht mehr darum, ob für operative Tätigkeiten eine angemessene 

Infrastruktur vorhanden ist

• Die Verantwortung für einen angemessenen Operationssaal geht an den einzelnen 

Leistungserbringer über

• Die Kontrolle für die angemessene Infrastruktur geht gänzlich an die Kantone (kantonsärztliche 

Dienste) über.

• Die Kantone verfügen zum Teil Anforderungen an die Operationssäle, welche von denjenigen des 

TARMED resp. dem TARDOC in einer früheren Version entsprechen. 

Wegfall der OP-Sparten als Anerkennungssparten
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Im neuen Tarifsystem gibt es nur noch ZWEI SPARTEN, die anerkannt 

werden müssen

1. Nichtärztliches Personal in der Psychiatrie
• TARDOC Kapitel EA.05

2. Nichtärztliches Chronic Care Management
• TARDOC Kapitel AK.05

ANERKENNUNGSSPARTEN
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Leistungen mit Spartenanerkennung 
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Leistungen mit Spartenanerkennung 



Spartenanerkennung: Bedingungen



Sparte

Ambulante Leistungen durch Nichtärztliche 

Fachpersonen in der Psychiatrie im Spital und 

Einrichtungen, die der ambulanten Krankenpflege 

durch Ärzte und Ärztinnen dienen (Art. 35 Abs. 2 

Bst n KVG)



• Der Leistungserbringer bestätigt:

Ambulante Leistungen durch Nichtärztliche Fachpersonen in der PSYCHIATRIE
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1. Die Psychiatrieabteilung des Spitals oder die Einrichtung, die der ambulanten Krankenpflege 

durch Ärzte und Ärztinnen dienen (Art. 35 Abs. 2 Bst n KVG, nachfolgend «Einrichtung»), steht 

unter der fachlichen Leitung eines vom Leistungserbringer angestellten, praktizierenden 

Arztes, welcher über die Qualitative Dignität „Kinder- und Jugendpsychiatrie und -

psychotherapie“ oder „Psychiatrie und Psychotherapie“ verfügt. 

2. Nichtärztliche Fachpersonen, die im Auftrag und unter Aufsicht und fachlicher 

Verantwortung eines Facharztes für „Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie“ oder 

„Psychiatrie und Psychotherapie tätig sind, verfügen mindestens über einen Bachelor-Abschluss 

FH/Uni (oder äquivalentem Titel) oder Diplom-Abschluss HF als Psycholog/Psychologin, 

Pflegefachperson, Sozialpädagoge/Sozialpädagogin, Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin.
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Leistungen mit Spartenanerkennung 



3. Der Leistungserbringer erbringt die Bestätigung des Auftraggebenden Kantons/Bezirks/der 

Gemeinde:

Ambulante Leistungen durch Nichtärztliche Fachpersonen in der PSYCHIATRIE
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«Bestätigung der Leistungserbringung gemäss TARDOC-Kapitel EA.05 – «Ambulante Leistungen durch nichtärztliche Fachperson in 

der Psychiatrie in zugelassenen Einrichtungen, die der ambulanten Krankenpflege durch Ärzte und Ärztinnen dienen (Art. 35 Abs. 2 Bst n KVG), 

oder Spitälern»

Hiermit bestätigt der Kanton/ der Bezirk/ die Gemeinde XXX (handelnd durch das zuständige Departement XXX (Name inkl. Adresse)) 

die Leistungen gemäss TARDOC-Kapitel EA.05 – «Ambulante Leistungen durch Nichtärztliche Fachperson in der Psychiatrie in zugelassenen 

Einrichtungen, die der ambulanten Krankenpflege durch Ärzte und Ärztinnen dienen (Art. 35 Abs. 2 Bst n KVG), oder Spitälern» zu erbringen

durch 

xxxx (handelnd durch xxx), mit dem/n Standort/en xxxx 

gemäss Angebot XXX (Beschreibung der massgeblich zulasten OKP erbrachten Leistungen und Behandlungskonzepte) 

Gültigkeit der Bestätigung:  Zeitraum XXXX – XXXX 

Der Leistungserbringer verfügt über eine Zulassung zur OKP. 

Im Sinne der TARDOC-Kapitelinterpretation EA.05 

Bestätigung: 

«Spitäler oder Einrichtungen, die der ambulanten Krankenpflege durch Ärzte und Ärztinnen dienen (Art. 35 Abs. 2 Bst n KVG), bieten sozialpsychiatrische 

Behandlungen für Menschen mit schweren und komplexen psychischen Erkrankungen an, die auf dem bio-psycho-sozialen Krankheitsmodell basieren. Das 

Ziel dieser Behandlungen ist die gemeindenahe Versorgung, also die Behandlung im gewohnten Wohnumfeld oder mit dem Ziel des Verbleibs respektive 

der Wiedereingliederung im gewohnten Umfeld und in definierten Versorgungsregionen. Diese sozialpsychiatrischen Behandlungen werden von 

multiprofessionellen Teams aus nicht-ärztlichen Fachpersonen unter der Leitung eines Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie oder eines 

Facharztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie durchgeführt."



Sparte 

Nichtärztliches Chronic 

Care Management 



• Der Leistungserbringer (Ärtzin/Arzt) bestätigt:

Nichtärztliches CHRONIC CARE MANAGEMENT
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1. Fortbildung: Das nichtärztliche Personal bildet sich in dem Umfang sowie in der Art und 

Weise fort, wie es für die einwandfreie und kompetente Ausübung der Leistungen notwendig 

ist. Umfang und Inhalt der Fortbildung werden durch den Schweizerischen Verband 

Medizinischer Praxis-Fachpersonen (SVA) bestimmt.

2. Anstellungsverhältnis: Das nichtärztliche Personal ist vom delegierenden Arzt angestellt. (Es 

sind mehrere Anstellungsverhältnisse möglich.)



• Der Leistungserbringer (Ärztin/Arzt) bestätigt:

Nichtärztliches CHRONIC CARE MANAGEMENT
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3. Erbringungsort: Das nichtärztliche Personal erbringt die Leistungen in der Praxis des 

delegierenden Arztes.

4. Aufsichtspflicht: Die Aufsichtspflicht des delegierenden Arztes ist gewährleistet.



• Zertifikat für die Abrechnung der jeweiligen TARDOC-Position:

Nichtärztliches Chronic Care Management - ZERTIFIKATE
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AK.05.0010 Nichtärztliche 

Leistungen im Rahmen des 

delegierten Chronic Care 

Managements bei Asthma 

oder COPD, pro 1 Min. 

Zertifikat Chronic Care 

Management“ der von 

odamed anerkannten 

Bildungsanbieter (Module 

Chronic Care Management, 

Basismodule 

I und II) 

Modul Beratung von 

Langzeitpatienten 

Atemwegserkrankungen der 

odamed 

Zertifikat hochladen

AK.05.0020 Nichtärztliche 

Leistungen im Rahmen des 

delegierten Chronic Care 

Managements bei Diabetes 

mellitus, pro 1 Min.

Zertifikat Chronic Care 

Management“ der von 

odamed anerkannten 

Bildungsanbieter (Module 

Chronic Care Management, 

Basismodule 

I und II) 

Modul Beratung von 

Langzeitpatienten Diabetes 

der odamed 

Zertifikat hochladen



• Zertifikat für die Abrechnung der jeweiligen TARDOC-Position:

Nichtärztliches Chronic Care Management 
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AK.05.0030 Nichtärztliche 

Leistungen im Rahmen des 

delegierten Chronic Care 

Managements bei 

Herzinsuffizienz oder 

koronaren Herzkrankheiten, 

pro 1 Min.

Zertifikat Chronic Care 

Management“ der von 

odamed anerkannten 

Bildungsanbieter (Module 

Chronic Care Management, 

Basismodule 

I und II) 

Modul Beratung von 

Langzeitpatienten 

Herzinsuffizienz der odamed 

Zertifikat hochladen

AK.05.0040 Nichtärztliche 

Leistungen im Rahmen des 

delegierten Chronic Care 

Managements Rheuma, pro 1 

Min.

Zertifikat Chronic Care 

Management“ der von 

odamed anerkannten 

Bildungsanbieter (Module 

Chronic Care Management, 

Basismodule 

I und II) 

Modul Beratung von 

Langzeitpatienten Rheuma 

der odamed 

Zertifikat hochladen



• Durchführung durch SASIS im Auftrag der OAAT

• Registrierung mit Authentifizierung

• Anmeldung der Sparte

• Anmeldungsgebühr bezahlen

• Anmeldung ab 1.10.2025 möglich

PROZESS Spartenanerkennung 
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Fragen



info@oaat-otma.ch
www.oaat-otma.ch
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